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Betrifft 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesministerienge­
setz 1973 geändert wird 

Die,NÖ Landesregierung beehrt sich zu dem Entwurf einer Novelle 
zum Bundesministeriengesetz 1973 wie folgt Stellung zunehmen: 

Die NÖ Landesregierung. begrUßt den Grundgedanken des Entwurfes, 
institutionelle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die 
Familienförderung zu schaffen und damit öffentlich erkennbare 
Signale für den Bedeutungszuwachs de~ Familienpolitik zu setzen. 
Erfindet sich in Ubereinstimmung mit der im § 1 des NÖ Familien­
gesetzes, 1GBl. 3505-0, formulierten Zielsetzung, die Familie als 
Form menschlichen Zusammenlebens zu unterstützen und zu fördern. 

Die im Entwurf vorgenommene Abgrenzung der dem Bundesministerium 
für Familie, Jugend und Konsumentenschutz zugewiesenen Sachge­
biete von jenen der anderen Bundesministerien gibt jedoch Anlaß 
zu folgenden Einwendungen: 

Gemäß Abschnitt D (neu) des Teiles 2 der Anlage zu § 2, z. 5 sol­
len dem Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumenten­
schutz "ausnahmsweise" hinsichtlich der dort aufgezählten 
Sachgebiete auch die besonderen Angelegenheiten der Familienpoli-

/ 

tik übertragen werden. Damit werden neue Sachgebiete (§ 2 Ahs.' 1 
Z. 2 Bundesministeriengesetz 1973) geschaffen, ohne daß die im 
Teil 2 der Anlage zu § 2 bei den anderen Bundesministerien ange-
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führten Sachgebi te eingeschränkt werden. Dazu kommt, daß die Un­
schärfe des Begr ffes "familienpolitische Angelegenheiten" die 
Lösung der Frage ob Sachgebiete berUhrt sind, die in den Wirkungs­
rereich eines an eren! Bundesministeriums fallen (§ 5 Abs. 1 Z.2 
leg. cit.) wesenllich erschwert. Das gleiche Argument trifft auch 
auf Abschnitt D *. 6 zu. 

GemäB Abschnitt Z. 6 werden die Angelegenheiten der Konsumenten­
politik einschli Blich des Konsumentenschutzes neben jenen\ der 
Koordination der Konsumentenpolitik genannt. Es ist jedoch nicht 

, zu erkennen, wes alb die Angelegenheiten der Koordination der 
I 

Konsumen'tenpoli t~k, die nach den Erläui;etungen ebenfalls zu jenen 
Angelegenheiten ~er Konsumentenpolitik zählen, die Uber den 
konkreten ZusammFnhang mit einer bestimmten Verwaltungsmaterie 
hinausgehen oder für mehr als eine Verwaltungsmaterie typisch 
sind, nicht zu d n "Angelegenheiten der Konsumentenpolitik" zu 
zählen sind. 

In diesem Zusa enhang wird auf Abschnitt D (neu) Z. 1 und Ab­
schnitt E (alt) Z. ,,2. leg .. cit. verwiesen (Allgemeine Angelegen­
heiten der Fami ienpolitik einschließlich der Koordination der 
Familienpolitik und der Faml1ienförderung; Allgemeine Angelegen~ 
heiten des Umwe tschutzes; dazu gehören insbesondere auch: Ko­
ordination auf lIen Gebieten des Umweltschutzes). 

Zu Abschnitt D • 6 fällt weiters auf, daß die Einschränkungen zu 
Gunsten anderer I Bundesministerien unsystematisch und für den Norm­
adressaten nur ~chwer durchschaubar geregelt sind. Beim Konsumen­
tenschutz wird 'die Einschränkung durch die Formulierung "soweit 
dieser nicht in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Justiz fällt" v rgenonunen. Gemeint sind damit die zivilrechtlich~n 
Angelegenheiten (vgl. die Formulierung im Abschnitt D Z. 9). In 
der demonstrati en Aufzählung werden die Angelegenheiten des 
Schutzes vor ge 

. sie nicht in de 
ährlichen Produkten mit der Formulierung "soweit 

" . 
Wirkungsbereich des Bundesministernms für Han-
Industrie fallen" eingeschränkt. Aus Abschnitt G 
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(neu) Z. 20 ergibt sich, daß es sich dabei um die gewerbe- und 
wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten des Schutzes vor gefähr­
lichen Produkten handelt. Nun ist aber bei den Angelegenheiten 
des Schutzes vor gefährlichen Produkten, da sie zu den Angelegen­
heiten des Konsumentenschutzes gehören, auch die dort verfügte­
Einschränkung mitumfaßt, sod~ß auch die in den Wirkungsbereich 
des Bundesministeriums fUr Justiz fallenden Angelegenheiten, aus­
genommen s_ind. 

Gemäß Abschnitt D Z~ 7 werden dem B~desministerium für Familie, 
Jugend und Konsumentenschutz die Angelegenheiten der-Mutterschafts­
und der Säuglings fürsorge zugewiesen. Dementsprechend wird im 
Abschnitt L (neu) Z. 5 die Mutterschafts- und SäuglingsfUrsorge 

_ bei der allgemeinen und besonderen FUrsorge ausgenommen. Gemäß 
z. ·5 lit. e des Abschnittes D sind jedoch dem Bundesministerium 
für Familie, Jugend und Konsumentenschutz die familienpolitischen 
Angelegenheiten der allgemeinen und besonderen Fürsorge - ohne· 
die im Abschnitt'L (neu) Z. 5 getroffene Einschränkung - zuge­
wiesen. . . 

·Schließlich ist zu Art. X zu bemerken, daß die Erläuterungen zu­
geben, daß eine-Trennung jener Organisationseinheiten in den 

... Finanzämtern und Finanzlandesdirektionen, die Angelegenheiten 
des Fa~ilienlastenausgleiches besorgen, von den übrigen Organi­
sationseinheiten dieser Abgabenbehörden nicht möglich ist. Aus 
diesem Grunde scheint aber eine Aufspaltung der Dienstaufsicht 
gemäß § 4 leg.cit., die u.a. auch die Sorge um sachgerechte Ver­
wendung der bei den Dienststellen beschäftigten Bedi~en um- < 

faßt, äußer~t problematisch. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 
dieser Stellungnahme Ubermittelt. 

NÖ Landesregierung 
Ludwig 
Landeshauptmann 
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1. idium des Nationalrates (25-faeh) 
2. an alle vo Lande Niederösterreieh entsendeten Mitglieder 

des Bundes ates 
3. an alle Äm er der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
4. an· die Ver indungsstelle der Bundesländer 

zur gefällige Kenntnisnahme 

FUr die Rieht gkeit 
der Ausferti g 

/: j / !. .. ' , /1(,'1 .{I' I:' .• , .,< ft;,.; -·,N\./ / 

NÖ Landesregierung 
Ludwig 
Landeshauptmann 
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